
Beschlussempfehlung:                                         
 
Die hier aufgeführten Textpassagen werden entsprechend geändert: 
 
1. Die Punkte „Weitestgehende Barrierefreiheit im ÖPNV herstellen“ und „Sozial gerechter 
Zugang zu Mobilität“ werden in den vorletzten Absatz zum Thema Verkehr auf S. 29 
verschoben. 
 
2. Ergänzung des vorletzten Absatzes zum Thema Verkehr auf S. 29, um folgenden Punkt: 
 
„Unterstützung von stauvermeidenden Maßnahmen“ 
 
3. Ersetzen des letzten Absatzes zum Thema Verkehr auf S. 29 durch: 
 
„Weitere strategische Ziele werden aus den Verkehrspolitischen Leitlinien der Stadt Halle 
(Saale) abgeleitet.“ 
 
4. Änderung des Punktes „Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs“ auf S. 32 wie 
folgt. 
 
„Mit Mobilitätsalternativen wird versucht den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. 
Vorhandene Verkehrsanlagen werden bedarfsgerecht umgebaut. Dort wo eine Begrünung 
möglich ist, soll diese auch umgesetzt werden.“ 
 
5. Einfügen des Satzes „Die zentralen Themen für den MIV werden in den 
Verkehrspolitischen Leitlinien der Stadt Halle (Saale) detailliert aufgeführt“ auf S. 122 beim 
Abschnitt MIV. 
 
6. Streichung des letzten Satzes, im vierten Punkt des ersten Absatzes auf S. 123. 
 
7. Ergänzung eines Punktes beim Absatz „Leitlinien Ruhender Verkehr“ auf S. 123 wie 
folgt: 
 
„Bei der Organisation des Ruhenden Verkehrs werden wirtschafts- und kulturfördernde Aspekte 
mit berücksichtigt.“ 
 
 
8. Ergänzung eines Punktes beim Absatz „Rad- und Fußverkehr“ auf S. 123 wie folgt: 
 
„Beim Neubau von Verkehrswegen werden geeignete Auf- und Abfahrmöglichkeiten für 
Radfahrer berücksichtigt.“ 
 
9. Ergänzung eines Punktes beim Absatz „Räumlicher Schwerpunkt innere Stadt“ auf 
S. 128 wie folgt: 
 
„Förderung von Maßnahmen, die den Verkehrsfluss innerhalb der Stadt optimieren.“ 
 
10. Handlungsschwerpunkt „Gestaltung/Aufwertung der Stadteingangsbereiche“ 
S. 197/198  
 

 



„Durch Verkehrsraumreduzierung bietet sich hier eine zusätzliche Möglichkeit der 
städtebaulichen Aufwertung und der Gestaltung eines attraktiven Stadteingangsbereiches.“  
 
 


